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Spielregeln zu den Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften 2017  

der Jugend im Tennis-Bezirk 5 Essen / Bottrop e.V. 

Allgemein: Die Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften der Jugend werden nach der Jugend-

Wettspielordnung (WO) des Tennis-Verbandes Niederrhein (TVN) ausgetragen. 

Es gelten folgende ergänzende Regelungen: 

Spieltermine und Spielbeginn: 

Die einzelnen Spieltermine können auf der Seite des TVN (www.tvn-tennis.de) eingesehen werden. Aus diesem 

Grund sind keine zusätzlichen Einladungen erforderlich. 

Zu diesen festgelegten Spielterminen gelten folgende Anfangszeiten: 

Montag bis Freitag: 16:00 Uhr 

Samstagvormittag: 10:00 Uhr (Der Spielbeginn kann vom gastgebenden Verein auf 9.00 Uhr vorgezogen werden, 

sollte dieses aufgrund im Anschluss stattfindender Medenspiele der Erwachsenen notwendig sein. Der Gastverein 

muss rechtzeitig auf den früheren Spielbeginn hingewiesen werden).  

Samstagnachmittag: 14:00 Uhr 

Sonntagvormittag: 10:00 Uhr 

Sonntagnachmittag: 14:00 Uhr 

Die Vereine können in gegenseitiger Absprache ihren Spieltermin ohne vorherige Benachrichtigung der 

Wettspielleiterin vorziehen. Terminverschiebungen auf einen späteren Zeitpunkt müssen der Wettspielleiterin 

mitgeteilt werden. Darüber hinaus können die Vereine sich in gegenseitiger Absprache auf eine andere Anfangszeit 

am selben Spieltermin einigen. Dieser veränderte Spieltermin darf wochentags nicht nach 17.00 Uhr liegen. 

Erfolgt über den Spieltermin keine Verständigung, so gilt der im Spielplan ursprünglich angegebene Termin, es sei 

denn, die Wettspielleiterin setzt einen neuen Termin verbindlich fest.  

Kann ein Spiel wegen Regens nicht angefangen oder muss es abgebrochen werden, ist ein zeitnaher 

Nachspieltermin in gegenseitiger Absprache zu vereinbaren. Sollte keine Einigung erzielt werden, entscheidet die 

Wettspielleiterin über den Termin. 

Ein Spielbericht ist trotz dessen (mit dem vereinbarten Nachspieltermin unter besondere Vorkommnisse) zu 

erstellen und sofort online einzugeben. Am Nachspieltermin ist dann ein neuer Spielbericht auszufüllen und online 

zu vervollständigen. 
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Sollte an einem Samstagvormittag ein Doppel nicht vor 12.30 Uhr beginnen können und dadurch angesetzte 

Medenspiele der Erwachsenen zu behindern drohen, beginnt jeder Satz beim Spielstand von 2:2. Gespielt wird bis 

6. Der entscheidende dritte Satz wird im Match-Tie-Break bis 10 ausgetragen.  

Sollte ein Doppel bei einer am gleichen Tag festgelegten Terminierung eines Erwachsenen-Medenspiels nicht vor 

13.00 Uhr beginnen können, muss das Spiel abgebrochen und ein zeitnaher Nachspieltermin in gegenseitiger 

Absprache vereinbart werden. Sollte keine Einigung erzielt werden, entscheidet die Wettspielleiterin über den 

Termin. 

Sollte an einem Wochentag ein Doppel nicht vor 19.00 Uhr beginnen können, beginnt ebenfalls jeder Satz beim 

Spielstand von 2:2. Gespielt wird bis 6. Auch hier wird der entscheidende dritte Satz im Match-Tie-Break bis 10 

ausgetragen. 

Verspätetes Eintreffen einer Mannschaft: 

Aufgrund der besonderen Situation der Jugendspiele ist ein verspätetes Eintreffen durch ein unvorhergesehenes 

Ereignis einer Mannschaft durch die andere zu akzeptieren und das Spiel aufzunehmen, wenn sich die Verspätung 

in einem gewissen Rahmen (30 Minuten) hält. Die verspätete Mannschaft hat sich so früh wie möglich beim 

austragenden Verein telefonisch zu melden, spätestens bis zum Ablauf der halbstündigen Wartezeit. 

Das Ausmaß der Verspätung (Anzahl Spieler und Minuten) ist auf dem Spielbericht zu vermerken. Der 

Jugendausschuss des Bezirks 5 entscheidet im Nachhinein über die Wertung des Spieles. 

Platzgestellung: 

Der gastgebende Verein hat für einen Wettkampf für die Einzel vier und für die Doppel zwei gleichwertige Plätze 

zur Verfügung zu stellen. Spielen zur selben Zeit mehr als eine Mannschaft auf der Anlage, so gilt dies mit 

Einschränkung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze. Dreiplatz-Vereine spielen möglichst auf drei 

Plätzen. 

Bei schlechter Witterung oder Dunkelheit kann in beiderseitigem Einvernehmen der Wettbewerb in der Halle 

gespielt beziehungsweise beendet werden. Ansonsten muss gemäß der Regelung für Regen ein Nachspieltermin 

vereinbart werden. 

Bälle:  

Der gastgebende Verein stellt für jedes Wettspiel in der Bezirksliga 12 neue Dunlop Fort Tournament Bälle zur 

Verfügung. In der Bezirksklasse A wird mit 12 neuen oder einmal gespielte Bällen gespielt. 

In der Konkurrenz Jugend U 10 wird mit 12 neuen oder einmal gespielten Dunlop Mini Tennis Stage 1 (grün) Bällen 

gespielt. 

Spielreihenfolge und Spielmodus: 

Die Einzel beginnen bei der Bereitstellung von vier Plätzen gleichzeitig, bei weniger Plätzen in der Reihenfolge 2, 4, 

1, 3. Wenn auf einzelne Spieler aus entschuldigtem Grund gewartet wird, so sind die übrigen Spiele vorzuziehen. 
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Die Spiele werden mit zwei Gewinnsätzen ausgetragen. Beim Spielstand von 6:6 wird in den ersten beiden Sätzen 

die Tie-Break-Regel (bis 7 Punkte mit zwei Punkten Abstand) angewendet. Der dritte Satz (im Einzel und Doppel) 

wird in einem Match-Tie-Break (bis 10 Punkte mit zwei Punkten Abstand) entschieden.  

Im Spielbericht wird dieses Match-Tie-Break Ergebnis eingetragen und in der Addition der Spiele wird der Match-

Tie-Break mit einem Spiel für den Sieger verbucht.  

Sonderregeln Konkurrenz Jugend U 10 und Konkurrenz Jugend U 12 (gemischte Mannschaften): 

Es dürfen in jeder Mannschaft jeweils maximal 3 Kinder des gleichen Geschlechts spielen, das bedeutet entweder 

maximal 3 Jungen oder maximal 3 Mädchen. Es können auch zwei Jungen und zwei Mädchen spielen. In 

Abstimmung mit der Wettspielleiterin kann ein Verein auch eine reine Jungenmannschaft oder eine reine 

Mädchenmannschaft melden. 

In der Konkurrenz Jugend U 10 beginnt jeder Satz beim Spielstand von 2:2. Gespielt wird bis 6. In jedem Spiel 

entscheidet der 7. Punkt (No-Ad-Regel). Der entscheidende dritte Satz wird im Match-Tie-Break bis 10 ausgetragen. 

Spielberechtigung: 

Die Spielerpässe wurden zur Sommersaison 2015 abgeschafft. Seitdem gibt es nur noch eine digitale 

Spielberechtigung, welche über die Seite des TVN unter der Rubrik Leistungsklassen eingesehen werden kann. Alle 

Spieler, die an den Mannschaftswettbewerben teilnehmen, müssen eine Spielberechtigung mit SPB-Nr. (alt 

Passnummer) besitzen und sich auf Verlangen des Oberschiedsrichters oder des gegnerischen Mannschaftsführers 

durch einen gültigen Personalausweis / Reisepass ausweisen können. 

Spielbericht: 

Für die Spielberichtserstattung ist der gastgebende Verein verantwortlich. Das Formular ist von beiden 

Mannschaftsführern zu unterschreiben. Der Spielbericht ist unmittelbar nach Spielende, jedoch spätestens am 

nächsten Werktag, online im Internet auf der Seite des TVN (www.tvn-tennis.de) einzugeben! 

Sollte dies nicht erfolgen, wird eine Gebühr von 12,50 €uro (TVN-Jugend-WO 12.3) erhoben. 

Die unterschriebenen Spielberichte sind zu sammeln und zur Klärung von Unstimmigkeiten, bei Aufforderung durch 

den Wettspielleiter, einzusenden. 

Ein mit 3:3 Ergebnis endendes Spiel wird als unentschieden gewertet und geht mit 1:1 Punkten in die Tabelle ein. 

Sonstiges: 

Das Nichtantreten einer Mannschaft wird mit einem Strafgeld in Höhe von 75,- € berechnet. 

Wiebke Hamel 
(Bezirksjugendwartin / (Jugendwettspielleiterin) 


